
 

Die Basis im Rat  

der Stadt Neustadt am Rübenberge 

Datum: 17.06.2022 

 
Herrn Bürgermeister Dominic Herbst, Stadt Neustadt a. Rbge.  
An die Mitglieder des Rates der Stadt Neustadt a. Rbge. 

 

Antrag: 

Die Stadtverwaltung informiert, dass das Hausrecht keine Grund- und Persönlichkeitsrechte 
einschränken darf und setzt diese Rechtsordnung, insbesondere in der Stadtverwaltung und den 
Bürgerbüros, verstärkt durch.  

 

Begründung: 

Die pandemische Lage nationaler Tragweite ist beendet worden. Es gelten nur noch verpflichtende 
Basis-Schutzmaßnahmen in öffentlichen Verkehrsmitteln und im medizinischen Bereich. Allerdings 
versuchen einige Unternehmen über das Hausrecht Maskenpflichten, Abstandsregeln und 
Testpflichten aufrecht zu erhalten. Wir wollen den Kunden selbstverständlich nicht das Recht nehmen 
diese „Schutzmaßnahmen“ auszuüben, aber die Verpflichtung ist gefallen und schränkt 
Persönlichkeitsrechte unverhältnismäßig ein.  

Genau wie zu Pandemiezeiten eine zu lockere Umsetzung der Corona Maßnahmen sanktioniert wurde, 
muss auch mit Augenmaß die unverhältnismäßig strenge Auslegung der Maßnahmen sanktioniert 
werden. 

 

Eingehende Beschwerden sollten von entsprechenden Behörden verstärkt kontrolliert werden. Denn 
unser aller Ziel ist „Normalität“ zu erreichen.  

 

Kay Rudolf 

Sprecher für die Basis 


